
 

 Vorlagen-Nummer: 2013/24 

  
Dienststelle: 24 FD Liegenschaftsverwaltung Bad Vilbel, 13.02.2013 
Sachbearbeiter / in: Frau Stach 
 
Vorlage für: 

Magistrat 18.02.2013 

Ortsbeirat Gronau 27.02.2013 

Ortsbeirat Dortelweil 27.02.2013 

Ortsbeirat Heilsberg 28.02.2013 

Ortsbeirat Massenheim 28.02.2013 

Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2013 

Stadtverordnetenversammlung 12.03.2013 
 
Betreff 
 

3. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung (EWS) 

 

 
Sachverhalt / Begründung 
Zum 01.01.2013 hat der hessische Landtag das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben 
(KAG) beschlossen. In der als Anlage beigefügten 3. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung wurde die 
aktuelle Rechtsprechung angepasst. 
 
Folgende Änderungen haben sich ergeben: 
 

 Nach § 12 (2) KAG ist die Erhebung von Vorausleistungen für Hausanschlusskosten möglich. Die 
Entwässerungssatzung wurde diesbezüglich in § 23 (2) angepasst. 

 
 Weiterhin ist die Beauftragung Dritter (hier: Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Theodor-Heuss-Straße 51, 

61118 Bad Vilbel) nach dem Gesetzeswortlaut ausdrücklich in die Gebühren- und Beitragssatzung 
aufzunehmen. Die Entwässerungssatzung wurde in § 24 (3) angepasst.  

 
Die Beitrags- und Gebührensätze bleiben unverändert.  
 
Die Entwässerungssatzung soll entsprechend dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale 
Abgaben rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft treten. Durch die Rückwirkung ergeben sich keine Nachteile für 
die Verbraucher.  
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel beschließt die anliegende 3. Änderungssatzung zur 
Entwässerungssatzung rückwirkend zum 01.01.2013. 

 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 114g HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 
Anlage 
 




